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Bericht der Verwaltung Drucksache-Nr.:

DrS/2015/049

Fachdienst Personal und Organisation Datum: 06.02.2015

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 19.02.2015 Hauptausschuss

Beantwortung des Antrages der CDU-Fraktion vom 21.01.2015 - Teil 1

Sachverhalt:
Die Verwaltung wurde um Beantwortung des Antrages der CDU-Fraktion (Anlage 1) 
gebeten.

Im Übrigen wird zum Antrag wie folgt berichtet:

Zu Ziffer 1 des Antrages
Der Vorbericht zum Haushalt wird nach den Bestimmungen des § 6 Abs. 1 
Gemeindehaushaltsverordnung Doppik erstellt. Diese Vorschrift gibt keinen Aufbau des 
Vorberichtes vor, sondern die Mindestbestandteile. Zur Orientierung des Lesers enthält der 
Vorbericht ein Inhaltsverzeichnis. 
In den Tabellen und Übersichten zum Haushaltsentwurf 2015 sind einige Angaben zu 
korrigieren. Die betroffenen Bestandteile (Anlage 2) werden nachgesandt.

Zu Ziffer 2 des Antrages
Die Formulierungen zu den Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planungen 2015 ff. 
gemäß § 6 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (Anlage 3) werden nachgesandt.

Zu Ziffer 3 des Antrages
a) und b) (Überstunden, Überlastungsanzeigen) siehe DrS/2015/040

c) Es wird auf die beigefügten Übersichten/Tabellen verwiesen:
Beamte: Besoldungsordnung A, Besoldungsordnung B und W, Familienzuschläge, 
Anwärtergrundbetrag, Amtszulagen und Stellenzulagen (Anlage 4 – „Beamte“),

Beschäftigte: Entgelt-Tabelle gemäß § 15 TVöD gültig bis 28.02.2015 mit 
Erläuterungen zu den Erfahrungsstufen, Entgelt-Tabelle ab 01.03.2015, 
Stundenentgelte, Zeitzuschläge, Überstundenentgelte, Zulagen nach § 14 Abs. 3 
TVöD, Ausbildungsentgelte, Entgelte für Praktikanten, Entgelt-Tabelle für den Sozial- 
und Erziehungsdienst (SuE), Stundenentgelte für  SuE, Überstundenentgelte SuE, 
Zeitzuschläge SuE, Zulagen nach § 14 Abs. 3 TVöD, Erläuterungen (Anlage 5 – 
„Beschäftigte“), 

Übersicht über gewährte Zulagen an Beschäftigte (Anlage 6 – „Zulagen“),

d) Die Verwaltung hat aufgrund des Antrages der CDU Fraktion eine Überprüfung 
vorgenommen, welche Personen Nebeneinkünfte erzielen und welche 
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Nebeneinkünfte gemäß § 18 GemHVO abzuführen sind. Danach ist nur der 
Stelleninhaber gemäß Ziffer 1 der Bemerkungen zum Stellenplan 2015 zu benennen. 
Die im Entwurf benannten Personen zu Ziffer 2 und 3 haben keine Nebeneinkünfte 
erzielt. Die Bemerkungen werden korrigiert.

e) Einen „Stellenkegel“, der früher für die Umsetzung der Stellenobergrenzen-
Verordnung notwendig war, gibt es nicht mehr. Die Stellenobergrenzen-Verordnung 
gilt nicht für die Kreise (Anlage 7). Es wird auf den Entwurf des Stellenplanes 2015 
verwiesen. Dort ist ein „Stellenplanquerschnitt“ (nach Seite 30 des 
Stellenplanentwurfes 2015) für Beamte und für Beschäftigte ausgewiesen. Zusätzlich 
hat die Verwaltung zwei Grafiken erstellt, die als Anlagen „Beschäftigtenstellen“ und 
„Beamtenstellen“ beigefügt sind.

f) Die Bewertung von Beamtenstellen erfolgt nach dem analytischen Verfahren der 
KGSt. Weitere Erläuterungen erfolgen hierzu mündlich.

Anlage/n:
Anlage 1 – Antrag der CDU-Fraktion vom 21.01.2015
Anlage 2 – Korrigierte Tabellen und Übersichten zum Haushaltsentwurf
Anlage 3 – Wesentliche Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planungen 2015 ff. 

gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik – werden nachgesandt
Anlage 4 – „Beamte“
Anlage 5 – „Beschäftigte“
Anlage 6 – „Zulagen“
Anlage 7 – Stellenobergrenzen-Verordnung
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2013 2014 2015
11.13K Arbeitsgemeinschaft der Personalräte 130 130 130
11.13K Landesbetriebssportverband Schl.-H. e. V. 67 217 217
10.20 Schleswig-Holsteinischer Landkreistag 145.258 154.143 154.841

11.00
Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement (KGSt) 6.800 6.800 6.800

11.00 Kommunaler Arbeitgeberverband 4.500 4.500 4.500

11.00
Verwaltungsakademie Bordesholm / FHVD 
Altenholz 11.000 11.000 11.000

14.00

Institut der Rechnungsprüfer und 
Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. 
(IdR) 50 50 50

16.00
Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler 
Frauenbüros 100 100 100

16.00

Landesarbeitsgemeinschaft der 
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten 
des Landes Schleswig-Holstein 150 150 150

20.00
Stiftung Feierabendwohnheime im Kreis 
Segeberg e. V. 2.556 2.556 2.556

21.00
Fachverband der 
Kommunalkassenverwalter e. V. 50 50 50

21.00
Landesverband Bund der Vollziehungs- 
und Vollstreckungsbeamten e.V. 0 0 0

33.00 Landesverband der Standesbeamten 37 40 40

32.30
Deutscher Verein des Gas- und 
Wasserfaches e. V. 100 100 100

32.30 Abwassertechnische Vereinigung e. V. 400 400 400
50.00 Mieterbund 135 135 135

50.00
Deutscher Verein für öffentliche und private 
Fürsorge 950 957 960

51.10 Heimatverein des Kreises Segeberg 16 16 16
51.10 Verein für Büchereiwesen 100 100 100

51.10
Trägerverein KZ-Gedenkstätte Kaltenk.-
Nützen-Springhirsch 26 26 26

51.30
Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht 
e.V. 2.410 2.410 3.013

53.10 Gesunde Städte Netzwerk 500 500 500
61.00 Verein Naherholung im Umland HH e.V. 28.600 28.600 28.900

61.00
Forschungsgesellschaft Straßenbau und 
Verkehrswesen 113 113 113

61.00 Verein Naturpark Holsteinische Schweiz 44.000 44.000 44.000

63.40
Gesellschaft zur Erhaltung historischer 
Gärten in Schleswig-Holstein e.V. 0 0 100

67.00 Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg 39 39 39
67.00 Förderverein Wildpark Eekholt e. V. 52 52 52
67.00 Naturschutzring Segeberg e.V. 80 80 80

Gesamtbetrag: 248.219 257.264 258.968

Zusammenstellung der Mitgliedsbeiträge in EUR
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Zuwendungen des Kreises an Vereine, Verbände und Gemeinden 
A. Pflichtaufgaben

Produkt Konto Ansatz EUR Ansatz EUR Ergebnis EUR
Zweck der Zuweisung 2015 2014 2013

A 1. Zuweisungen an Gemeinden, Schul- und Zweckverbände
A 1.1 Ergebnisplan
Schülerbeförderung

2415100 5312000000 der Gemeinden 930.000 970.000 847.872
2415100 5313100000 der Schulverbände 1.000.000 920.000 1.034.209

Summe A 1: 1.930.000 1.890.000 1.882.081

A 2. Zuschüsse an andere Empfänger
A 2.1 Ergebnisplan

3129000 5454700000 Jobcenter 1.760.000 1.700.000 1.691.479
3152100 5317110000 ambulante Pflegeeinrichtungen 330.000 330.000 305.513
3152200 5317120000 Träger teilstationärer Pflege 160.000 145.000 138.445
3152300 5317150000 Träger der Kurzzeitpflege 350.000 300.000 270.111
3431100 5317711000 Betreuungsvereine 56.700 48.700 48.325

3611200 5312600000 Sprachförderung in Tageseinrichtungen 370.000 390.000 411.230
3675200 5317180000 Suchtberatungsstellen 928.400 613.000 621.650

Summe A 2: 3.955.100 3.526.700 3.486.753
Summe A: 5.885.100 5.416.700 5.368.834
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Produkt Konto Ansatz EUR Ansatz EUR Ergebnis EUR
Zweck der Zuweisung 2015 2014 2013

B 1. Zuweisungen an Gemeinden, Schul- und Zweckverbände
B 1. 1 Ergebnisplan

3636300 5312500000 Zuweisung Jugendamt Norderstedt 6.355.400 6.355.400 4.162.700
3651000 5312600000 Betrieb von Kindergärten 16.316.000 15.551.000 15.591.414

Summe B 1.1: 22.671.400 21.906.400 19.754.114

B 2. Zuschüsse an andere Empfänger
B 2.1 Ergebnisplan

2335100 5315800000 Zuschuss BBZ Bad Segeberg 4.300.000 4.257.400 4.325.000
2335200 5315900000 Zuschuss BBZ Norderstedt 3.485.400 3.475.400 3.479.900
3611100 5312600000 Sozialstaffel Kindergärten 4.900.000 4.552.000 4.004.184
3621100 5312 und 531716 außerschulische Jugendbildung 153.500 135.300 120.706
3632100 5317705000 Familienbildungsstätten 250.000 310.000 189.839
3675100 5317706000 Erziehungsberatungsstellen 661.800 420.600 441.206
3675300 5318000000 Modellprojekt Familienbüros 95.000 395.000 344.729

Summe B 2.1: 13.845.700 13.545.700 12.905.564

B 2.2 Finanzplan investiv
2335100 7816100000 Zuschuss BBZ Bad Segeberg 430.900 351.500 503.200
2335200 7816100000 Zuschuss BBZ Norderstedt 582.800 598.700 560.400
5424101 7812300000 Verkehrs-, Entwässerungsanlagen 100.000 100.000 0

Summe B 2.2: 1.113.700 1.050.200 1.063.600
Summe B 2: 14.959.400 14.595.900 13.969.164
Summe B: 37.630.800 36.502.300 33.723.278

B. Pflichtaufgaben/Höhe freiwillig

- Seite 57 -



Produkt- Ansatz Ansatz Ergebnis
konto Zweck der Zuweisung 2015 2014 2013

EUR EUR EUR
C 1. Zuweisungen an Gemeinden, Schul- und Zweckverbände
C 1.1 Ergebnisplan
2631200.5312300000 Unterhaltung Musikschule Norderstedt 135.000 135.000 135.249

Summe C 1.1: 135.000 135.000 135.249
Summe C 1: 135.000 135.000 135.249

C 2. Zuschüsse an andere Empfänger
C 2.1 Ergebnisplan
1113100.5317500000 Förderung der Gleichstellungsarbeit 55.000 55.000 55.000
1111100.5317400000 Zuschuss Fraktionen 41.600 41.600 25.030
1111200.5312100000 Paten- und Partnerschaften 6.600 6.600 19.257
1222230.5317300000 Förderung der Verkehrssicherheit 11.200 11.200 9.300
3631140.5318000000 Jugend- und Kindersozialfonds 21.000 21.000 273
4121100.5317100000 Interessenquote Forschungsinst.Borstel 2.500 2.500 2.500
5231100.5318300000 Erhaltung von Kulturdenkmalen 10.000 10.000 9.971
5751100.5317707000 Förderung des Fremdenverkehrs 18.000 47.500 67.916

Summe C 2.1: 165.900 195.400 189.247

Summe C 2: 165.900 195.400 189.247
Summe C: 300.900 330.400 324.496

C. Freiwillige Aufgaben
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Produkt- Ansatz EUR Ansatz EUR Ergebnis EUR
konto Zweck der Zuweisung 2015 2014 2013

D 1. Zuweisungen an Gemeinden, Schul- und Zweckverbände
D 1.1 Ergebnisplan

2721100.5312400000
Förderung öffentlicher 
Standortbüchereien 482.300 471.900 463.955

2722100.5312700000 Förderung öffentlicher Fahrbüchereien 85.200 79.900 75.619
Summe D 1: 567.500 551.800 539.574

D 2. Zuschüsse an andere Empfänger
D 2.1 Ergebnisplan
1261100.5314100000 Kostenbeitrag/Kreisfeuerwehrverband 64.900 64.900 245.500
2521200.5317170000 Kunst- und Kulturförderung 26.100 26.100 2.600
2631100.5317170000 Zuschuss Kreismusikschule (VJKA) 415.000 470.000 415.000
2711100.5317701000 Zuschüsse für Volkshochschulen 90.000 85.000 66.965

3113010.5317710000
Zuschuss Begegnungsstätte psychisch 
Kranker 150.000 143.800 143.748

3156100.5317708 und 
5318 Schuldnerberatungsstellen 486.900 355.000 355.000
3631150.5318000000 Schulsozialarbeit 1.300.000 918.000 934.191
3661000.5317170000 Jugendakademie 1.342.000 1.342.000 1.051.702

4122100.5317600000
Zuschuss für Beratungen nach dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz 104.000 78.000 77.923

4211100.5317190000 Zuschüsse f. sportliche Jugendarbeit 420.000 420.000 355.000
4211100.5317704000 Zuschuss KSV Verwaltungskosten 53.000 53.000 53.000
5421100.5318100000 Zuschuss Arge-Bauhof 3.000.000 3.000.000 3.000.000
5471100.5313200000 Zuschüsse f.d.Personennahverkehr 12.419.900 11.831.500 11.377.274

5471100.5315200000
Zuschuss Verkehrsgesellschaft 
Norderstedt 350.000 339.000 418.000

5471100.5315300000 Zuschuss an den HVV/SVG 345.400 299.500 390.510
5471100.5315400000 Defizitausgleich A 1 35.000 45.000 45.000
5611100.5317000000 Gewässer- und Biotopentwicklung 0 5.000 6.039

5712100.5313500000 Zuschuss Projektgesellschaft 
Norderelbe 0 0 21.066

5751100.5317799000 Tourismusförderung 30.000 57.500 0
Summe D 2.1: 20.632.200 19.533.300 18.958.518

D 2.2 Finanzplan investiv
4211100.7817500000 Zuschuss an den KSV 240.000 240.000 240.000
5471100.7812500000 Haltestellenförderung 120.000 120.000 40.100

5541100.7817600000
Zuschüsse Maßnahmen 
Biotopgestaltung 40.000 40.000 30.828
Summe D 2.2: 400.000 400.000 310.928
Summe D 2: 21.032.200 19.933.300 19.269.446
Summe D: 21.599.700 20.485.100 19.809.020
Summe A - D: 65.416.500 62.734.500 59.225.628

D. Freiwillige Aufgaben mit vertraglicher Bindung
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Wesentliche Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung 

für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre 

 

Zielsetzungen 

Der Kreistag des Kreises Segeberg hat in seiner Sitzung am 22.05.14 strategische Ziele 

festgelegt. Als Hauptziele wurden u.a. die Konsolidierung der Kreisfinanzen sowie die Stär-

kung der Finanzkraft des Kreises beschlossen. 

Im weiteren Beschlusstext ist u.a.aufgeführt, dass der Kreis Segeberg seinen Haushalt kon-

solidiert, um damit die Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung sicher zu stellen. Es 

wird ein Haushaltsausgleich angestrebt durch einen langfristigen Schuldenabbau, die Aus-

schöpfung aller Einnahmemöglichkeiten bzw. die Reduzierung von Ausgaben durch Perso-

naleinsatz, die Gewährleistung eines quantitativ und qualitativ angemessenen Personalein-

satzes und durch die Überprüfung aller Zuschussbereiche im Haushalt. 

Eine Erhöhung der Investitionsquote wird ebenfalls angestrebt. 

 

Rahmenbedingungen 

Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs in Schleswig-Holstein will das Land 

den Finanzausgleich transparenter und einfacher gestalten. Außerdem sollen die Finanzzu-

weisungen zielgerichteter als bisher bei den wirklich bedürftigen Kommunen des Landes 

ankommen. 

Das neue FAG ist im November vom Landtag beschlossen worden und ist am 01.01.15 in 

Kraft getreten. Im Ergebnis sind die kreisfreien Städte die „Gewinner“ und die Kreise über-

wiegend „Verlierer“ der Reform.  

Dem Kreis Segeberg fließen nach dem neuen Gesetz rd. 4,8 Mio EUR weniger Aus-

gleichsmittel zu als es nach dem bisherigen FAG für 2015 der Fall gewesen wäre (Quelle: 

Vergleichsberechnungen des Landes Stand 17.11.14). 

Trotzdem sind die Erträge aus Kreisschlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Finanzaus-

gleichsumlage im Haushaltsjahr 2015 um rd. 8,4 Mio EUR (+6,4 %) gegenüber dem voraus-

sichtlichen Ist des Jahres 2014 gestiegen. 

Die Gründe hierfür liegen in der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuerein-

nahmen im zugrunde liegenden Zeitraum vom 01.07.13 bis 30.06.14 um +8,2 % (Ist-

Aufkommen). Die Gewerbesteuer mit dem größten Anteil stieg sogar um 14,4 %. 

Lt. Steuerschätzung vom November 2014 können die Kommunen in Schleswig-Holstein 

bis 2019 mit kontinuierlich steigenden Einnahmen aus Steuern und kommunalem Finanz-

ausgleich rechnen. Die jährlichen Steigerungsraten liegen zwischen 2,2% und 3,9 %. Dies 

wird sich in der Mittelfristentwicklung der allgemeinen Finanzierungsmittel im Kreishaushalt 

widerspiegeln. 



Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2014 auf 36,25 % 

abgesenkt. Der Hauptausschuss des Kreises hat in seiner Sitzung am 04.12.2014 beschlos-

sen, kein Anhörungsverfahren zur Veränderung des Hebesatzes im Haushaltsjahr 2015 

durchzuführen. Ob dies in einem der Folgejahre erforderlich sein wird, bleibt der weiteren 

Entwicklung der Kreisfinanzen überlassen. 

Auf der Ausgabenseite wirkt sich das Bundesgesetz zur kommunalen Entlastung in Höhe 

von 1 Mrd. Euro für die Jahre 2015 bis 2017 aus. Diese Entlastung erfolgt hälftig durch 

einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 

sowie durch einen um 500 Mio Euro höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.  

Während Letzteres über die Kreisumlage erst zeitversetzt ab 2016 im Kreishaushalt ankom-

men wird, führt die um 3,7 % gestiegene KdU-Beteiligung bereits in diesem Haushalt zu hö-

heren Erträgen im Umfang von rd. 1,3 Mio Euro. 

Mit dem o.a. Entlastungsgesetz löst der Bund einen Teil der Festsetzungen im Koalitionsver-

trag für die jetzige Legislaturperiode des Bundestages ein. Dort wurde als prioritäre Maß-

nahme und ohne Finanzierungsvorbehalt ein Bundesteilhabegesetz angekündigt, dass die 

Kommunen im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlasten 

soll. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes waren Entlastungen von 1 

Mrd. Euro jährlich zugesichert (siehe oben). 

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen bildet sich im Teilplan 3113 des Kreishaus-

haltes ab. Die ausgewiesenen Transferaufwendungen erhöhen sich vom Ergebnis 2013 mit 

47,5 Mio Euro um rd. 10 % auf 52,5 Mio Euro im Ansatz 2015. Die Aufwendungen dieses 

Teilplanes entsprechen rd. 19 %, also fast einem Fünftel, der ordentlichen Aufwendungen 

des gesamten Kreishaushaltes.  

Es bleibt abzuwarten, wann es konkrete und belastbare Angaben über die Gesetzesinitiati-

ven des Bundes zum Teilhabegesetz und die entsprechenden Auswirkungen auf den Kreis-

haushalt geben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderungen und Ergänzungen zum endgültigen Haushaltsvorbericht 2015 bleiben vorbe-

halten. 
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